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Justizskandal Kannibalenfall

Besprechung von Scheinfeld, J.: "Der Kannibalen-Fall"

(Hans-Uwe Scharnweber)
Kurz vor Weihnachten 2002 drehte sich der Welt der Magen um, als die Nachricht um die Welt raste, dass sich da im März 2001 in Old Germany einer dem anderen zum Geschenk gemacht hatte, und der fraß ihn nicht nur nach vorangegangener Penisamputation mit Stumpf und insbesondere zwischen beiden brüderlich längsgeteiltem blanchiertem, gebratenem, mit Salz, Pfeffer und Knoblauch abgeschmecktem und auf einem Teller mit einer Tomate als Garnierung gereichtem »Stiel« auf – was beiden, weil viel zu zäh und zu hart, nicht gemundet hatte -, sondern der von den Medien so titulierte "Kannibale von Rotenburg" "nullifizierte" sein (bezüglich seiner ihm zugedacht gewesenen eigenen Penishälfte: autokannibalisches) Opfer auch noch. Mit einem Schlag war nun seinerseits der Kannibale in aller Munde. 
Nicht mehr die deutsche "Angst": Endlich ein Deutscher mit richtigem Biss! 

Und das alles auf das mehrfach genau so geäußerte ausdrückliche, völlig ernst gemeinte Verlangen des späteren Opfers hin mit einer zum Tode führenden Konsequenz, die der im mittleren Management eines Weltkonzerns tätige Diplomingenieur Brandes – im Gegensatz zu der vom BGH geäußerten Ansicht – auf jeden Fall nach seiner Parallelwertung in der Laiensphäre in allen Begleitumständen vollständig bis zum von ihm genau so gewollten Tod durch fremde Hand überblickt hatte: Er hatte sterben wollen und hatte darum sein Testament vor einem Notar errichtet, hatte vor seiner Abreise von Berlin zu seiner von ihm so gewollten Tötung und genauso wie dann auch erfolgten Schlachtung in Wüstefeld bei Kassel alle auf Meiwes hinweisenden Daten, insbesondere die während des (nur) einen Monats ihrer Internet-Bekanntschaft gewechselten ca. 12.000 E-Mails kannibalischen Inhalts, gelöscht, war, ohne seinem im gemeinsamen Bett weiterschlafenden, von ihm als Erben eingesetzten Lebenspartner auch nur ein Sterbenswort zu sagen, zum Bahnhof Zoo gefahren und hatte nur eine einfache Hinfahrkarte nach Rotenburg gekauft. Eine Rückfahrkarte zu lösen, muss ihm als von Juristen so benannte "frustrierte Aufwendung" erschienen sein, da er ja bei seinem von ihm im Internet gesuchten "Schlachter" in Wüstefeld hatte sterben wollen. Von dort hatte er nach einigen ihn nicht so recht befriedigenden weil nicht schmerzhaft genug ausgefallenen Sexkontakten, aufgrund derer er dem Meiwes die von Brandes als orgiastischen Höhepunkt seines (Sex-)Lebens ersehnte Penisamputation doch nicht (mehr) zutraute, seine Rückreise in Angriff genommenen. Während der Warterei auf dem Kasseler Bahnhof erfolgte im Small-Talk mit Meiwes eine Rückbesinnung auf das ursprüngliche Vorhaben. Daraufhin zurückgekehrt nach Wüstefeld wurde in einem zweiten Anlauf die von Brandes erstrebte Penisamputation durchgeführt, die Meiwes mit einem Notverband versorgte. Meiwes bot Brandes mehrmals an, einen Notarzt herbeizurufen, was Brandes ihm aber eindringlich verbot, weil er nicht hatte gerettet werden und dann in eine psychiatrische Anstalt zu all den (anderen) Leuten mit einem seelischen "Hau" hatte eingesperrt werden wollen. Er gab dem Meiwes sein Passwort für seinen Internet-Account, damit Meiwes nach der Tötung seines Besuchers auch dort die Internet-Spuren "nullifizieren" könne, und hatte sich nach bewusster Entfernung des Notverbandes mit wieder geöffneter Penektomiewunde zum langsamen Ausbluten 2 ½ Stunden lang zum Baden im zunehmend eigenen Blut in die Badewanne gesetzt - und sich darüber gefreut, "wie das Blut aus der offenen Wunde herausspritzte: 'Schau mal, das ist wie bei einem Springbrunnen'", habe er zu Meiwes gesagt. So habe Brandes die "absolut glücklichsten Stunden seines Lebens" erlebt, erzählte Meiwes einem ihn in der Strafhaft interviewenden Journalisten, auch wenn Brandes es aufgrund des Blutverlustes nicht mehr geschafft habe, sich, wie von ihm an sich gewollt, am nächsten Morgen beim Verzehr seiner (da erst noch abzuschneidenden) als Frühstücksei der besonderen Art für jeden von ihnen gedachten Hoden das auf seinen in zwei E-Mails geäußerten Wunsch hin angefertigte Video seiner Penisamputation noch einmal genüsslich anzuschauen, um dabei – so seine Hoffnung - "noch einmal kommen zu können".

»Normalos« können mit diesem Hintergrundwissen nur noch mit Asterix und Obelix (analog) denken: "Die spinnen, die Anthropophagisten.", von denen es in der BRD (angeblich) rund 10.000 geben soll, die sich im Kloakenbereich des Internets somit in Kleinstadtstärke in Schlachtforen getummelt haben sollen!

Der Fall hat in der ganzen Welt wohlige Schauer des blanken Entsetzens hervorgerufen, sodass nicht nur in den Massenmedien ein großer Rummel entstand, sondern auch in Strafrechtsseminaren anderer Länder wie z.B. den USA und Großbritannien mit ihrem von unserem Gesetzesrecht ("continental law") weit abweichenden Fallrecht ("case law") über einer angemessenen strafrechtlichen Aufarbeitung des Problems dieses von Experten so genannten Falles von "Liebes-Kannibalismus" gebrütet wurde, da der Fall nicht als "under the Queens peace" geschehen anzusehen sei: wie wäre er in den USA und Großbritannien, die ja als jahrhundertealte große Seefahrernationen einen wesentlich engeren Bezug zu Fällen von Kannibalismus (nach Havarien auf See) haben, strafrechtlich zu werten? [Der erstmals 1949 publizierte, als im Jahre 4299 n. Chr. spielend erdachte "Case of the Speluncean Explorers" mit seinen inzwischen neun verschiedenen Lösungen, ein Fall von in einer Höhle durch Wassereinbruch eingeschlossenen Höhlenforschern, die zwar anfangs noch eine Sprechverbindung nach draußen haben, aber mit absehbarer Gewissheit nicht rechtzeitig gerettet werden können und wegen nicht vorhandener Lebensmittel bis zu ihrer zwar schwierigen und daher langwierigen aber durchaus möglichen Rettung verhungert sein werden, wenn sie nicht einen von ihnen durch Losentscheid zur Schlachtung selektieren und deswegen nunmehr bei Gerichten anfragen lassen, wie der Fall rechtlich zu beurteilen sei, wenn sie sich – natürlich mit Ausnahme des auszulosenden Opfers - durch Kannibalismus in einer nicht anders zu bewältigenden Notlage (im Gegensatz zum deutschen Strafrecht in Großbritannien seit dem Fall "Krone gegen Dudley and Stephens" von 1884 als "murder by necessity" strafbar) am Leben zu erhalten suchen, gehört zur Standardausbildung jedes angloamerikanischen Studenten des Strafrechts.]  

Der Fall des "Kannibalen von Rotenburg" ist ein Fall, über dessen strafrechtlich angemessene Bewältigung sich auch hierzulande die Experten in den (teilweise schon gelichteten) Haaren lagen - und selbst nach dessen inzwischen rechtskräftig gewordener nationalen gerichtlichen Aufarbeitung immer noch liegen. Die Auseinandersetzung wurde teilweise mit der Innbrunst eines Glaubenskrieges geführt – von der der Rezensent auch nicht frei ist. 

In der aufgebrochenen Diskussion um eine tat- und schuldangemessen »richtige« Bestrafung ist – bis auf die ebenfalls im Sechzehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches (StGB) mitgeregelten Abtreibungsdelikte – der gesamte Abschnitt der "Straftaten gegen das Leben" und auch eine vom BGH unter Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Prinzip der für das Funktionieren einer Demokratie erforderlichen Gewaltenteilung zwischen u. a. Legislative und Judikative contra legem geschaffene Eigenschöpfung, die "Rechtsfolgenlösung", in die juristische Diskussion einbezogen worden, weil weder das Landgericht (LG) Kassel als erstes, noch das LG Frankfurt/Main als nach der (ersten) Revisionsentscheidung des BGH von dem höchsten Strafgericht mit der Aburteilung des Falles nunmehr beauftragtes zweites Tatsachengericht dem Angeklagten nach den erstellten (in ihrem Ergebnis durchaus in wahrsten Sinne des Wortes »frag-würdigen«) Gutachten trotz gut​achterlich und gerichtlich anerkannter schwerster seelischer Abartigkeit des Täters ihm keine volle, ja nicht einmal eine eingeschränkte Schuldfähigkeit zuerkannt hatten: Da Meiwes alle anderen ihn (vorgeblich) ebenfalls zu ihrer Schlachtung auch besucht habenden, schon zum Abstich gefesselt an der Decke des Schlachtraumes seines Hauses hochgezogenen potentiellen »Besucher-Opfer« sofort freigelassen hatte, sobald sie auf seine ständig erfolgte Nachfrage hin zu erkennen gegeben hatten, dass sie nicht wirklich hatten getötet und geschlachtet werden, sondern nur ein sie an- und erregendes Schlachtspiel hatten erleben wollen (ohne dafür in die entsprechenden, auf das gespielte Ausleben selbst abartigster intimer Wünsche spezialisierten Studios gehen und für die Befriedigung ihres paraphilen sexuellen Gelüstes nach Schlachtspielen teuer bezahlen zu müssen), sei Meiwes als voll steuerungs- und damit als voll schuldfähig anzusehen. Dabei verkannten die Gutachter und die Gerichte, dass es zu Meiwes' Krankheit gehört, dass er nach dem Verschwinden des Vaters und zweier älterer Halbbrüder (aus der zuvor ge- und erlebten häuslichen Gemeinschaft mit der dann zum dritten Mal geschiedenen, wohl weil zu dominanten Mutter) als traumatisch vermissten Bruderersatz ausschließlich: a) einen ihm sympathischen, b) Mann, c) unverlierbar und damit von ihm "op ewig ungedeelt" als Nährstoff in seine Zellen hatte aufnehmen wollen, der d) von sich aus selber ein ernstgemeintes ausdrückliches Verlangen nach seiner Tötung, Schlachtung, Verspeisung und Aufbewahrung als Nährstoff in den Körperzellen seines "Schlachters" haben müsse. 
Nur in den Tiefen des (dieserhalb auch von Frauen aufgesuchten) Kloakenbereichs des Internets mit allen dort gegebenen Kontaktmöglichkeiten hatten die beiden mit ihren spiegelbildlichen Paraphilien zueinander finden und sie realisieren können. 
Der Rezensent hätte keinerlei Bedenken gehabt, wenn Meiwes auf Grund eines dementsprechenden Gutachtens oder durch eine sich über die erstellten Gutachten hinwegsetzende Entscheidung der mit der Aburteilung des Falles befasst gewesenen Richter in eine psychia​trische Anstalt des Maßregelvollzuges – eventuell sogar lebenslang – weggeschlossen worden und ihm so dort die Gnade einer unbedingt notwendigen Therapie (mit durchaus ungewissem Ausgang) zuteil geworden wäre: Aber einen Straftäter, der sein alsbaldiges Opfer auf dessen ausdrückliches, zumindest völlig ernst gemeintes Verlangen hin getötet hat, wegen eines – nach ständiger BGH-Diktion in Mordfällen: "auf sittlich niedrigster Stufe stehenden", als "geradezu verächtlich" anzusehenden - "Mordes" verurteilt zu haben – ein einmaliger Fall in der deutschen Justizgeschichte -, ist für den Rezensenten als ehemaligen Strafverteidiger ein Justizskandal. 
Diesen Justizskandal - und das ist für den Autor dieser Rezension der größte Skandal des nicht nur von ihm so gesehenen Justizskandals - hat das zur Wahrung der Grundrechte berufene Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit seinem Abweisungsbeschluss zugelassen, mit dem die wegen der (nicht nur) in dem Urteil der letzten Tatsacheninstanz zum Tragen gekommenen Verfassungsverstöße eingereichte Verfassungsbeschwerde - von dem von enttäuschten Juristen seit Jahrzehnten so geschimpften "trio infernale" des dreiköpfigen Vorprüfungsausschusses - einstimmig in biblischer Manier (nach Apostelgeschichte 18/15f) "a limine" ("von der Schwelle des Gerichts weg") abgewiesen worden ist. 
So bleibt dem "Kannibalen von Rotenburg" nur noch die Hoffnung auf eine korrigierende Entscheidung des auf Menschenrechts-, Grundrechts- und somit Verfassungsverstöße spezialisierten Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg (EGMR) - bei dem pro Jahr 40.000 neue Beschwerden eingehen und der zurzeit einen Überhang von 80.000 Beschwerden abzuarbeiten hat; vor Ablauf von fünf Jahren ist von dort mit keiner Entscheidung in der (zusammen mit u. a. dem deutschen Inzest-Fall der Geschwister Patrick S. und Susan K. aus Sachsen ebenfalls) bei der Fünften Sektion des EGMR anhängigen Causa Meiwes zu rechnen - eine Zeitspanne, die Meiwes nur zu zwei Dritteln hätte absitzen müssen, wenn er »richtig« verurteilt worden wäre. 
Und ein Urteilsausspruch muss zwingend »richtig« sein, um verfassungskonform ergangen zu sein, weil sonst ein Verstoß gegen das in Art. 20 III Grundgesetz (GG) verankerte Rechtsstaatsprinzip vorliegt; das geht so weit, dass ein Serbe, der wegen im Kosovo-Krieg begangener 27 Morde für schuldig befunden und in der Bundesrepublik dieserhalb zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, erfolgreich (und deswegen auf Staatskosten) in die Revision hatte gehen können, weil vier der ihm zur Last gelegten Morde wegen einer falschen Zeugenaussage nicht zweifelsfrei hatte nachgewiesen werden können und er deswegen »nur« wegen 23 dieser Morde zu (auch nicht weniger als) lebenslanger Haft hätte verurteilt werden dürfen - was dann (unter aus Steuergeldern zu bezahlendem sehr großem Kostenaufwand für die Allgemeinheit) genau so geschehen ist. Aber das sind halt die unvermeidlichen Kostenbelastungen eines Rechtsstaates

Weil ein Urteil vom Verfassungsanspruch her in allen Punkten »richtig« sein muss, um verfassungskonform ergangen zu sein, da es nur so der mit jedem Urteil anzustrebenden materiellen Gerechtigkeit genügen kann, gibt es in der Strafprozessordnung ja u. a. auch die Regelungen, die – wie immer wieder moniert wird: in zu engen Grenzen – trotz zwischenzeitlich eingetretener Rechtskraft die Wiederaufnahme eines Verfahrens ermöglichen sollen, wenn ein Urteil »falsch« ist und daher der mit gerichtlichen Entscheidungen stets angestrebten, aber längst nicht immer erreichten materiellen Gerechtigkeit widerspricht. Wegen der Fehlsamkeit menschlicher Rechtsprechung – in den Urteilsaussprüchen wird in durchaus angebrachter Selbstbescheidung ja immer von dem damit befassten Gericht nur "als Recht erkannt" und nicht zu selten eben auch verkannt - hat ein Bürger aus Gründen der Rechtssicherheit aber irgendwann zwar »normale« Fehlurteile hinzunehmen, aber vom Prinzip her wird in einem Rechtsstaat von unabhängigen Gerichten als höchster Auftrag der Rechtsprechung – neben irgendwann als erforderlich angesehenem Rechtsfrieden - die Realisierung materieller Gerechtigkeit angestrebt.
An diesem Punkt des Nachweises der diversen zum Tragen gekommenen Verfassungsverstöße, die das gegen den "Kannibalen von Rotenburg" ergangene Urteil »unrichtig« machen, setzt Scheinfelds "kleine Streitschrift" an. Scheinfeld geht dabei in seiner Analyse der in dieser Sache ergangenen gerichtlichen Entscheidungen wesentlich tiefer als der Autor dieser Rezension in seiner als Dissertation geplanten und praktisch fertiggestellten Arbeit "Kannibalismus und Mordmerkmale unter besonderer Berücksichtigung des Falles des »Kannibalen von Rotenburg«, der an derselben »Baustelle« arbeitet, damit dieser von einer Mindermeinung der Strafrechtler so empfundene Justizskandal doch noch durch Intervention des internationalen Gerichts behoben werde, nachdem das BVerfG bei der Bewältigung dieser Aufgabe kläglich versagt hat.
Doch um die juristische Problematik dieses Falles von "Liebeskannibalismus" überschauen und dann erst Scheinfelds "kleine Streitschrift" richtig einordnen und hoffentlich auch nachvollziehend verstehen zu können, ist ein fallbezogener Exkurs zu den Tötungsdelikten hilfreich:
Nach der »sittlichen Strafrahmen-Falltiefe« absteigend bis zur – laut BGH-Diktion für Mord – "geradezu verächtlichen", "sittlich niedrigsten Stufe" geordnet, ergibt sich für nicht im Rahmen von Notwehr, rechtfertigendem oder entschuldigendem Notstand oder als "finaler Rettungsschuss" erfolgter Tötungen die Reihung: 
1.) § 222 Fahrlässige Tötung StGB (wie sie einem an sich rechtstreuen Bürger in einem unglücklichen Moment zu großer Unaufmerksamkeit leider nicht nur im Straßenverkehr immer wieder passieren kann): Von Meiwes für seine Tat von ihm selbst mit der Begründung geltend gemacht, er habe, als er Brandes nach 9 ½ Stunden des Ausblutens seit der Penisamputation in u. a. einem 2 ½ stündigen Bad - mit wegen des von Brandes auf sein Versterben gerichtetes gewolltes Ausbluten hin bewusst geöffneter Penisamputationswunde und zweimaligem Verbot, einen Notarzt herbeizurufen, was Meiwes ihm angeboten hatte - zu schlachten begann, sein Opfer für zwischenzeitlich verstorben (zu oberflächlich) angesehen. Dieses Vorbringen ist von den Gerichten auf Grund der in der Videoaufzeichnung durch Heben und Senken des Brustkorbes noch deutlich zu erkennenden Atmung und einem Rollen des Kopfes als pure "Schutzbehauptung" (= Notlüge in eigener Sache) abgelehnt worden.
2.) § 216 StGB Tötung auf Verlangen; von der Verteidigung geltend gemacht, da Brandes hatte sterben (geschlachtet und durch ein Zermahlen von Schädel und Zähnen vollständig hatte "nullifiziert" werden) wollen. Im Tatbestand des eine (jetzt schon) vorsätzliche Tötung privilegierenden § 216 wird u. a. ein a) "ausdrückliches" b) "Verlangen" des Opfers nach seiner Tötung gefordert. Das Vorliegen dieser beiden Tatbestandsmerkmale wurde Meiwes von den Gerichten zugestanden. Darum hat er nicht kämpfen müssen. Da aber der Tatbestand als drittes Merkmal c) die »(juristische) "Ernstlichkeit"« des ausdrücklichen Verlangens fordert und die dem Brandes ohne Untersuchung seines (von Meiwes aufgefressenen) Gehirns auf Grund seines "krankhaften Todestriebes" trotz seiner Tätigkeit im mittleren Management eines Weltkonzerns und zuvor errichteten notariellen Testamentes, bei dessen Errichtung ein Notar sich von der Vollsinnigkeit seines Mandanten überzeugen muss, aberkannt worden ist – Brandes habe nach seiner Parallelwertung in der Laiensphäre (angeblich) nicht überblickt, dass Meiwes Brandes Leben auf dessen Verlangen hin beenden wolle -, wurde eine Verurteilung wegen einer Tötung auf Verlangen von allen Gerichten verworfen: einer, der ausweislich seines abnormen Todestriebes » spinnt«, könne nicht juristisch vollverantwortlich handeln, was das Tatbestandsmerkmal der geforderten "Ernstlichkeit" entfallen lasse, so dass § 216 nicht (mehr) eingreifen könne.
3.) § 213 StGB Minder schwerer Fall eines Totschlags; von Teilen der Lehre nach Ablehnung einer Strafbarkeit aus § 216 wegen des sowohl tatauslösenden (Auslobung per ins Internet gestellter Annonce: Mich kann schlachten, "wer es wirklich will.") wie tatfördernden Verhaltens des Opfers (nur Hinfahrt-Fahrkarte zum »Schlachter« gelöst, dem Meiwes gegenüber mehrfach ausgesprochenes Verbot des Herbeitelefonierens eines Notarztes nach der Penektomie, bewusstes und gewolltes Ausblutenlassen des Körpers über die Penisamputationswunde in einem 2 ½-stündigen Bad) gefordert, da beim »Bandbreiten-Normalfall« eines Totschlags kein alsbaldiges Opfer ausdrücklich nach seiner Tötung verlangt: eine nicht unter § 216 StGB subsumierbare, auf ausdrückliches Verlangen des alsbaldigen Opfers hin erfolgte Tötung mindere die Rechtsschuld, die der Täter mit seiner Tat auf sich lade, derart, dass nur noch ein minder schwerer Fall eines Totschlags angenommen werden könne. 
4.) §§ 211, 49 Nr. 1 a analog als "Rechtsfolgenlösung" des BGH; Anwendung zu Gunsten des Meiwes von den Gerichten abgelehnt, weil die Verwirklichung von zwei Mordmerkmalen ("zur Befriedigung des Geschlechtstriebes" und "um eine andere Straftat", nämlich Störung der Totenruhe, zu ermöglichen) angenommen wurde, was einen Rückgriff auf diese Möglichkeit der Verurteilung ausschließe; beim Vorliegen nicht nur eines, sondern (wenigstens) zweier Mordmerkmale könne selbst das (zumindest ernst gemeinte) ausdrückliche Verlangen des Opfers nach seinem Tod nur bewirken, dass von der Annahme einer sich in der abzuurteilenden Tat offenbarenden "besonderen Schwere der Schuld" abgesehen werden könne.
5.) § 212 StGB Totschlag; vom LG Kassel so angenommen und dafür auf 8 ½ Jahren Freiheitsstrafe erkannt.

6.) § 212 II StGB besonders schwerer Fall eines Totschlags; nicht erwogen, da entweder das ausdrückliche und zumindest ernst gemeinte Verlangen nach einer geringeren Bestrafung als aus § 212 Totschlag dränge - oder weil aufgrund des (angenommenen) Vorliegens eines so gesehenen Mordmerkmales von dem Vorliegen eines Mordes ausgegangen wird.
7.) § 211 Mord; so der BGH und, ihm submissiv folgend, das LG Frankfurt, was von den "Richter-Königen" des BVerfG durch den dort ergangenen Abweisungsbeschluss der gegen diese Verurteilung gerichteten Verfassungsbeschwerde abgesegnet worden ist.
8.) §§ 211, 57a Nr. 2 Mord mit der Feststellung der "besonderen Schwere der Schuld"; von der Staatsanwaltschaft (StA) (wohl mehr als »Verhandlungsmasse« beim Schacher um das Delikt und das Strafmaß) gefordert.
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Die nicht nur in juristischen Fachzeitschriften, sondern ungewöhnlicherweise auch in seriösen Massenmedien hitzig diskutierte Streitfrage lautete überwiegend: War es Totschlag, Mord oder war es nicht doch »nur« eine Tötung auf Verlangen? 

Bei dieser Entscheidungsfindung konnten sich alle zu einem – wie ausgeführt - an der materiellen Gerechtigkeit orientierten Urteilsausspruch berufenen Berufsrichter und Schöffen an der von der Presse (sehr ungenau) als solche bezeichneten "Nachahmungstat" des "Kannibalen von Neukölln" orientieren:

Angeregt durch den Fall des "Kannibalen von Rotenburg" hatte ein Neuköllner ebenfalls per Internet einen Partner für ein so ausgegebenes Schlachtspiel gesucht. Den auf diesem Weg gefundenen Berliner Lehrer hatte er dann mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt, was das anfangs hinsichtlich der nachfolgenden Absichten arg- und durch Klebebandfesselung nunmehr wehrlose alsbaldige Opfer noch als Teil des Schlachtspiels angesehen hatte. Dann aber hatte der "Kannibale von Neukölln" unter Ausnutzung der anfänglichen Arglosigkeit und dadurch von ihm bewusst geschaffenen Wehrlosigkeit sein nunmehr wehrloses Opfer, dessen Lebensrecht gröblich negierend, trotz dessen Hilferufe mit einem Schraubendreher erstochen: völlig unbezweifelt ein glatter Heimtückemord. Von seinem Opfer hat der "Kannibale von Neukölln" dann Stücke verzehrt.
Bei der Urteilsfindung für die Tat des "Kannibalen von Rotenburg", der das Lebensrecht seines Opfers nicht grundsätzlich negiert, sondern es (»nur«) auf dessen ausdrückliches und zumindest ernstgemeintes Verlangen nach seinem Tod durch fremde Hand hin getötet hatte, war der Fall des "Kannibalen von Neukölln" mit zu bedenken: Waren, so musste abgewogen werden, die im Rotenburger Fall einverständlich vorgenommene, das Lebensrecht des alsbaldigen Opfers nicht negiert habende Tötung und die das Lebensrecht des alsbaldigen Opfers gröblichst negiert habende Tötung im Neuköllner Fall mit der Konsequenz als »gleich« anzusehen, dass beide Taten als auf gleicher "sittlich niedrigster Stufe stehend" abgeurteilt werden müssten? Der (immer nur) auf Aristoteles zurückgeführte, aber laut 1. Mose 18/25 schon auf Abraham zurückführbare und somit mindestens 1.400 Jahre ältere Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG gebietet Gleiches gleich und Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich zu behandeln. Da, wenn man das aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 III GG abgeleitete Schuldprinzip in der von unserer Verfassung gebotenen Weise ernst nimmt, eine das Lebensrecht des alsbaldigen Opfers nicht negiert habende einverständliche Tötung nicht mit einem das Lebensrecht des alsbaldigen Opfers in gröblichster Weise negiert habenden Heimtückemord auf ein und dieselbe (Rechtsschuld-)Stufe gestellt werden kann, kann zwingend die einverständliche, auf ausdrückliches Verlangen des alsbaldigen Opfers hin vorgenommene Tötung nicht als "Mord" abgeurteilt werden. Wenn man aber unter Verstoß gegen das Schuldprinzip und den Gleichheitsgrundsatz einen »Nicht-Mord« wie einen (Heimtücke-)Mord bestraft, dann ist die Strafe für die das Lebensrecht nicht negiert habende Tötung unverhältnismäßig. Diese aufgezeigten Verstöße gegen das Schuldprinzip, den Gleichheits- und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einzeln und insgesamt bedeuten, dass das Urteil gegen den "Kannibalen von Rotenburg" unter Verstoß gegen unsere Verfassung zustandegekommen ist, was zwangsläufig eine Aufhebung des Urteils durch das BVerfG wegen der angeführten Grundrechtsverstöße erfordert hätte.
Aber das BVerfG segnete diese (nach hier vertretener Ansicht: völlig sachunangemessene, sowohl dem Gleichheitsgrundsatz als auch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zutiefst widersprechende und deshalb von hiesiger Seite als skandalöser Verstoß gegen das Schuldprinzip empfundene) Sichtweise des BGH in vom Rezensenten nicht nachvollziehbarer Weis ab (was den Rezensenten nach einem Zeitschriftenaufsatz in "Kriminalistik" (8-9/06), in dem er als erster in der Strafrechtsliteratur kompromisslos eine Verurteilung aus § 216 StGB heraus forderte, weil § 16 II StGB bestimmt: "Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden.", und der schwerstgestörte Meiwes bei der Tötung nicht wissen konnte, dass Gerichte seinem im mittleren Management eines Weltkonzerns mitarbeiterführend und mit Kunden verhandelnd tätig gewesenen Opfer nachträglich die erst eine »juristische Ernstlichkeit« begründende Vollsinnigkeit aberkennen würden, so dass ihm eine sonst möglich gewesene privilegierende Bestrafung aus § 216 durch die Tatsachengerichte und den BGH in seiner prokrustischer Behandlung der Mordmerkmale und durch seine damit verbundene juristische Rabulistik verweigert werden würde, dazu brachte, die Dissertation zu dem vorgenannten Thema in Angriff zu nehmen). Der Autor vermag sich nicht einmal studentische Klausuren oder Seminararbeiten, geschweige denn Examensarbeiten, vorzustellen, in denen den Anfängern der Jurisprudenz solche gravierenden Fehler, wie sie die mit der juristischen Aufarbeitung dieses Falles befasst gewesenen Richter nach hier vertretener Ansicht begangen haben, nicht als grobe Schnitzer angekreidet würden.
An diesem Punkt setzt Scheinfelds mehr für den juristischen Fachmann geschriebene "kleine Streitschrift" an. Ein ambitionierter juristischer Laie sollte über das (dieserhalb) vorstehend mitgeteilte Vorwissen verfügen, um seinerseits möglichst große Erkenntnis aus der verdienstvollen Schrift ziehen zu können, mit der Scheinfeld - mit Selbstbeschränkung auf verfassungsrechtliche Fragestellungen - anhand intimer Kenntnis sonstiger höchstrichterlicher Rechtsprechung weitere durch die erfolgte Verurteilung begangene Verfassungsverstöße nachweist: Nicht weniger, aber auch nicht mehr. 
Scheinfelds zur Begründung seiner sowohl insgesamt wie auch im Detail einleuchtenden Argumentation mit Argumenten zur Rechtsprechung u. a. auch aus zum Teil den Bereichen des Zivil- und des Beamtenrechts und auf von BVerfG und BGH in Entscheidungen zur Haftprüfung bei angeordneter Untersuchungshaft oder verhängter zeitiger Strafhaft aufgestellten Anforderungen hinsichtlich des Erfordernisses der "Begründungstiefe" für die Festsetzung des Strafmaßes in Urteilen und den von ihm angestellten Überlegungen zum Strafrahmen - insgesamt einem sorgsam geschmiedetem »hephaistischen Argumentationsnetz«, in dem sich die in diesem Fall ergangenen Judikate verfangen - kann hier nicht annähernd abgehandelt werden. Das würde den Rahmen einer Rezension sprengen. Es muss in der "kleinen Streitschrift" nachgelesen werden. 

Im Feuilleton der FAZ vom 07.10.09 hatte – ohne "in seines Geistes Blässe" von (straf-)juristischen Grundkenntnissen angekränkelt gewesen zu sein – ein gewisser Vec es im Sinne von § 11 Nr. 6 StGB "unternommen", Scheinfelds von ihm selbst so bezeichnete "kleine Streitschrift" zu besprechen. Aber mehr als ein untauglicher Versuch war nicht dabei herausgekommen: Wenn der Rezensent eines Buches aus dem Bereich des Straf- und des Verfassungsrechts mit seiner Besprechung offenbart, dass er von juristischen Kenntnissen nicht allzu sehr belastet zu sein scheint – was für Schöffen als "Volkes Stimme" manchmal durchaus wünschenswert ist, sich für den Rezensenten eines juristischen Buches aber unweigerlich disqualifizierend auswirkt –, er ausreichendes juristisches Wissen aber auf jeden Fall in nicht mehr akzeptabler Weise vermissen lässt, dann kommt bei maximal als solches anzusetzendem juristischen Halbwissen so etwas dabei heraus, wie es in der FAZ bei der Besprechung von Scheinfelds "kleiner Streitschrift": "Der Kannibalen-Fall" zu lesen (und zu ärgern) gewesen war. Es ist hier nicht der Platz, Vec' nicht haltbare (straf-)juristischen Äußerungen und – schlimmer sogar – Verfehlungen zu wiederholen, um sie dann zu widerlegen. Das hat der Verfasser mit einem "Brief an die Herausgeber" getan. (Weil aber nicht sicher ist, ob die FAZ die "Größe" hat, einen Verriss einer bei ihr erschienenen völlig missglückten Rezension abzudrucken, wird der Autor diesen Leserbrief zur Kenntnisnahme auf seiner Homepage www.Hans-Uwe-Scharnweber.de unter der Rubrik "Juristisches" einstellen, wo er von interessierter Seite nachgelesen werden kann.)
Nun gibt es keine nationale juristische Instanz über dem BVerfG, die dieses von Scheinfeld (in insbesondere dem hier besprochenen Buch) und den anderen Vertretern der Mindermeinung in der strafjuristischen Lehre – zu nennen wären hier insbesondere Kreuzer, Mitsch, Scharnweber und Schiemann, die jeweils darüber publiziert haben, die aber in ihrer Ansicht über das zutreffende Delikt, aus dem heraus die Verurteilung des "Kanniblen von Rotenburg" hätte erfolgen müssen, auch nicht einheitlicher Ansicht sind und nur darin übereinstimmen, dass die von Meiwes auf ausdrückliches und zumindest ernst gemeintes Verlangen hin begangene und damit das Lebensrecht des alsbaldigen Opfers nicht negiert habende einverständlich vorgenommene Tötung eines nicht sein kann: ein "auf sittlich niedrigster Stufe stehender", das Lebensrecht des alsbaldigen Opfers in "geradezu verächtlicher Weise" negiert habender und darum als solcher abzuurteilender "Mord" - in Aufsätzen in Fachzeitschriften und in Beiträgen in seriösen Massenmedien als Fehlurteil gebranntmakte, inzwischen national rechtskräftig gewordene Urteil korrigieren könnte. Das wird von Scheinfeld beklagt. Und dabei bleibt Scheinfeld in seiner von ihm so gewählten thematischen Selbstbeschränkung stehen. 
Zur Abrundung und als Ausblick hätte Scheinfeld auch noch auf die zwar nicht nationale, aber supranationale Institution hinweisen können, die die Rechtsmacht besitzt, hier noch Abhilfe schaffen zu können: den EGMR in Straßburg, der in Grundrechtsfragen in seiner Rechtsmacht faktisch über dem BVerfG steht, da sich alle Unterzeichnerstaaten des Europarates, wozu die BRD gehört, mit ihrer Unterschrift hatten dazu verpflichten müssen, dessen Entscheidungen zu beachten und im nationalen Bereich umzusetzen. 
"Fiat iustitia!" Alle Hoffnungen des - nach seiner eigenen Ansicht und der nach (wie vorstehend in groben Zügen begründeten) Mindermeinung der zu diesem Fall publiziert habenden Strafrechtswissenschaftler - unrechtmäßig Verurteilten auf ein (doch noch) verfassungskonformes Urteil im Fall des "Kannibalen von Rotenburg" hängen nach dem Versagen auch des BVerfGs in dieser Causa nunmehr an dem EGMR.

Der EGMR, bei dessen Fünfter Sektion der Kannibalenfall inzwischen ebenso rechtshängig ist wie, vor ihm eingereicht, der deutsche Inzest-Fall der Geschwister Patrick S. und Susan K. aus Sachsen, müsste nun befinden, dass die in den Entscheidungen der nationalen Gerichte in der Kannibalensache zu Tage getretenen Grundrechtsverletzungen und Menschenrechtsverstöße so gravierend sind, dass die auf nationaler Ebene ergangenen Entscheidungen keinen Bestand haben können. Das erscheint von der juristischen Voraussetzung her deswegen möglich, weil Art. 49 III der "Grundrechte-Charta der Europäischen Union" bestimmt: "Das Strafmaß darf gegenüber der Straftat nicht unverhältnismäßig sein." 
Und die Unverhältnismäßigkeit der gegen Meiwes ausgesprochenen, auf "lebenslang" lautenden Freiheitsstrafe - und damit deren Verfassungsverstoß – ist von dem Rezensenten in der hiermit vorgelegten Besprechung von Jörg Scheinfeld: "Der Kannibalen-Fall" und dem Autor der "kleinen Streitschrift" aufgezeigt worden.
Scheinfeld, Jörg: "Der Kannibalen-Fall – Verfassungsrechtliche Einwände gegen die Einstufung als Mord und gegen die Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe", Mohr Siebeck, Tübingen 2009, 89 S., br., 19,- €.
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